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43. 
Leitungsbestellungen im nicht wissenschaftlichen Bereich 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt folgende Leitungsbestellungen im nicht wissen-

schaftlichen Bereich bekannt: 
 

 Frau Mag.
a
 Gudrun LEITNER 

zur Leiterin der Organisationseinheit für Personalmanagement (O-PM) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Frau Irmgard ROMIRER 
zur stellvertretenden Leiterin der Organisationseinheit für Personalmanagement (O-PM) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Frau Sabine SUPPAN 
zur Leiterin der Organisationseinheit für Infrastruktur (O-IFS) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Frau Hofrätin Dr.
in

 Ulrike KORTSCHAK 
zur Leiterin der Organisationseinheit Bibliothek (O-BI) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Herrn Amtsdirektor Gottfried WATZ 
zum 1. stellvertretenden Leiter der Organisationseinheit Bibliothek (O-BI) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Herrn Mag. Wolfgang SIMHOFER 
zum 2. stellvertretenden Leiter der Organisationseinheit Bibliothek (O-BI) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Berthold HUPPERTZ 
zum Leiter der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur (O-FIS) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
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 Herrn Mag. Dr. Christian GÜLLY 
zum stellvertretenden Leiter der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur (O-FIS) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Frau Mag.
a
 Dr.

in
 Birgit REININGER-GUTMANN 

zur Leiterin des Bereiches Biomedizinische Forschung (B-BF) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Frau Priv.-Doz.
in

 Mag.
a
 Dr.

in
 Beate RINNER 

zur Leiterin (Managing Director) der Abteilung Core Facility Alternative Biomodels &  
Preclinical Imaging mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Herrn Mag. Alexander HOFMEISTER 
zum stellvertretenden Leiter der Abteilung Core Facility Alternative Biomodels &  
Preclinical Imaging mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Herrn Dr. Vladimir BUBALO 
zum Leiter (Managing Director) der Abteilung Core Facility Experimental Biomodels 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Frau Dr.
in

 Iris WIEDERSTEIN-GASSER 
zur stellvertretenden Leiterin der Abteilung Core Facility Experimental Biomodels 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Frau Mag.
a
 Dr.

in
 Michaela BAYER 

zur stellvertretenden Leiterin des Bereiches Biobank (B-BB) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Herrn Mag. Dr. Christian GÜLLY 
zum Leiter des Bereiches Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung (B-ZMF) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Herrn Mag. Dr. Heimo STROHMAIER 
zum stellvertretenden Leiter des Bereiches Zentrum für Medizinische  
Grundlagenforschung (B-ZMF) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Frau Dr.
in

 Ingeborg KLYMIUK 
zur Leiterin (Managing Director) der Abteilung Core Facility Molecular Biology  
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Frau Mag.
a
 Dr.

in
 Birgit GALLÈ 

zur stellvertretenden Leiterin der Abteilung Core Facility Molecular Biology  
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Herrn Mag. Dr. Harald KÖFELER 
zum Leiter (Managing Director) der Abteilung Core Facility Mass Spectrometry 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Frau Ing.
in

 Birgit REITER 
zur stellvertretenden Leiterin der Abteilung Core Facility Mass Spectrometry 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Frau Priv.-Doz.
in 

Dipl.Biochem.
in 

Dr.
in

 Eleonore FRÖHLICH 
zur Leiterin (Managing Director) der Abteilung Core Facility Imaging 
mit Wirkung ab 01.01.2015 auf unbefristete Zeit 
 

 Frau Mag.
a
 Andrea GROSELJ-STRELE 

zur Leiterin (Managing Director) der Abteilung Core Facility Computational Bioanalytics 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
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 Herrn Dr. Slave TRAJANOSKI 
zum Leiter (Managing Director) der Abteilung ZMF Service Unit 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Herrn Mag. Hannes ANGERER 
zum stellvertretenden Leiter der Abteilung ZMF Service Unit 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Frau Mag.
a
 Dr.

in 
Dagmar KOLB-LENZ 

zur Leiterin (Managing Director) der Abteilung Core Facility Ultrastructure Analysis 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Frau Dr.
in 

Sigird DELLER 
zur Leiterin (Managing Director) der Abteilung Clinical Core Facility Research Center 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Frau Martina BRUNNER, MSc. 
zur stellvertretenden Leiterin der Abteilung Clinical Core Facility Research Center 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Herrn Priv.-Doz. Dr. Stefan KORSATKO 
zum Medical Director der Abteilung Core Facility Clinical Research Center 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Herrn Dipl.-Ing. Dr. Herwig REHATSCHEK 
zum 1. stellvertretenden Leiter der Organisationseinheit für Studium und Lehre (OSL) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Frau Mag.
a
 Elke JAMER 

zur 2. stellvertretenden Leiterin der Organisationseinheit für Studium und Lehre (OSL) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Herrn Dipl.-Ing. Dr. Herwig REHATSCHEK 
zum Leiter der Abteilung Organisation der Lehre und Lernen mit Medien (A-OL) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 auf unbefristete Zeit 

 

 Frau Brigitte CIPOTH 
zur stellvertretenden Leiterin der Abteilung Organisation der Lehre und Lernen  
mit Medien (A-OL) mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Frau Mag.
a
 Christina SCHÖNBACHER, MBA 

zur Leiterin der Abteilung Internationale Beziehungen und Weiterbildung (A-IW) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 auf unbefristete Zeit 

 

 Frau Silvia ADLER 
zur stellvertretenden Leiterin der Abteilung Internationale Beziehungen und Weiterbildung (A-IW) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Herrn Mag. Daniel ITHALER 
zum Leiter der Abteilung Prüfungen, Evaluierungen und Klinische Fertigkeiten (A-PEF) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Frau Mag.
a
 Elke JAMER 

zur Leiterin der Abteilung Zulassung, Zeugnisse und Studienservice (A-ZZS) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 auf unbefristete Zeit 

 

 Frau Christina BISCHOF, MBA MSc. 
zur 1. stellvertretenden Leiterin der Abteilung Zulassung, Zeugnisse und Studienservice (A-ZZS) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
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 Frau Petra FISCHER 
zur 2. stellvertretenden Leiterin der Abteilung Zulassung, Zeugnisse und Studienservice (A-ZZS) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Frau Mag.
a
 Susanne GLATZ 

zur Leiterin der Stabstelle Recht 
mit Wirkung ab 01.10.2014 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Frau Mag.
a
 Sara TUNNER 

zur stellvertretenden Leiterin der Stabstelle Recht 
mit Wirkung ab 01.10.2014 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Frau Mag.
a
 Dr.

in
 Sabine VOGL 

zur Leiterin der Stabstelle Qualitätsmanagment 
mit Wirkung ab 01.01.2015 auf unbefristete Zeit 

 

 Frau Christine BRUCHER-PAIER, MSc. 
zur Leiterin der Stabstelle Organisationsentwicklung 
mit Wirkung ab 01.10.2014 auf unbefristete Zeit 

 

 Frau MMag.
a
 Silvia TRABI 

zur Leiterin der Stabstelle Marketing und Kommunikation 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 
 

 Herrn MMag. Gerald AUER 
zum stellvertretenden Leiter der Stabstelle Marketing und Kommunikation 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 

 Frau Mag.
a
 Gabriele PFAFFENTHALER 

zur Leiterin der Stabstelle Koordinierungszentrum Klinische Studien (KKS) 
mit Wirkung ab 01.01.2015 befristet bis zum 31.12.2016 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
 
 

44. 
Forschungseinheit: Errichtung einer Forschungseinheit und Bestellung des Leiters 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass gemäß der Richtlinie über die  
Errichtung von Forschungseinheiten, veröffentlicht im 25. Stück des Mitteilungsblattes der Medizinischen 
Universität Graz im Studienjahr 2004/05 vom 03.08.2005, RN 103, folgende Forschungseinheit vom  
Rektorat eingerichtet wurde: 
 

 Forschungseinheit „Pädiatrische Hämatologie und Immunologie“ 
Leiter: Priv.-Doz. Dr. Markus SEIDEL 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde 
mit Wirkung ab 01.01.2015. 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
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45.  
Schiedskommission: Nominierung von Mitgliedern durch den Senat  
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 10.12.2014 gemäß § 25 Abs. 1 Z 19 UG idgF  
folgende Personen als Mitglieder der Schiedskommission für die Funktionsperiode 19.01.2015 bis 
18.01.2017 nominiert hat:  
 
Mitglieder: 
Frau Ass.-Prof.

in
 Mag.

a
 DDr.

in
 Anneliese LEGAT 

Herr Univ.-Prof. MMag. DDr. Günther LÖSCHNIGG 
 
 
Ersatzmitglied: 
Ass.-Prof.

in
 Mag.

a
 Dr.

in
 Susanne KISSICH 

 
Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH 

Vorsitzender des Senates 
 
 

46.  
Schiedskommission: Nominierung von Mitgliedern durch den AKGL  
Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen, Herr Ao.Univ.-Prof. Dr. Gerald 
SEINOST, gibt bekannt, dass der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen in seiner 3. ordentlichen  
Sitzung im Wintersemester 2014/2015 am 17.12.2014 gemäß § 43 Abs. 9 UG idgF. folgende Mitglieder 
für die Schiedskommission der Medizinischen Universität Graz für die Funktionsperiode 19.01.2015 bis 
18.01.2017 nominiert hat: 
 
Hautpmitglieder:  
Frau Mag.

a
 Veronika APOSTOLOVSKI E.MA  

Herr RA Dr. Ulrich O. DAGHOFER LL.M.  
 
Ersatzmitglied:  
Frau Mag.

a
 Dr.

in
 Elke LUJANSKY-LAMMER  

 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Gerald SEINOST 

Vorsitzender des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen 
 
 

47.  
Universitätslehrgang (ULG) Academic Expert in Dermoscopy and Preventive Dermatooncology –  
Studienplan 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 10.12.2014 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen für ULGs vom 10.11.2014 nach-
folgenden Studienplan beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH  
Vorsitzender des Senates 
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48.  
Universitätslehrgang (ULG) Master of Science in Dermoscopy and Preventive Dermatooncology 
(M.Sc. DermPrevOncol) - Studienplan 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 10.12.2014 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen für ULGs vom 10.11.2014 nach-
folgenden Studienplan beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH  
Vorsitzender des Senates 

 
 

49.  
Universitätslehrgang (ULG) Interdisziplinäre Frühförderung und Familienbegleitung- Studienplan 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 10.12.2014 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen für ULGs vom 10.11.2014 nach-
folgenden Studienplan beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH  
Vorsitzender des Senates 
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50. Ausschreibung von Stellen  
 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 

gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des Kollektiv-

vertrages ausschreibt: 
 
50.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und Organisations-
einheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen Universitäts-
personal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher 
Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

 
Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  

(Verwendungsgruppe B1) 
an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin,  

Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin, 
Teilzeit: 32 Wochenstunden, befristet auf die Dauer der Reduzierung 

 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen der Abteilung 
 Mitwirkung und verpflichtende Teilnahme an abteilungs- und klinikinternen Fortbildungs-

veranstaltungen und Besprechungen 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für (inter-)nationale  

Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Absolvierte Gegenfächer von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von Klinischen  

Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 Notarztdiplom und Erfahrung in präklinischer Notfallmedizin von Vorteil 
 Klinische Vorerfahrung von Vorteil 
 EDV-Kenntnisse (MS Office) 
 Gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Kommunikations- und Teamfähigkeit 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.152,29 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 

mailto:personal@medunigraz.at
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Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof.

 

Dr.
 

Wolfgang Kröll, supplierender Leiter der Klinischen Abteilung für 
Allgemeine Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin, gerne zur Verfügung. Kontakt:  
wolfgang.kroell@medunigraz.at Tel.: +43/316/385-14909. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W87 ex 2014/15 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 28. Jänner 2015 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Hals-, Nasen-, Ohren- Universitätsklinik, 
Klinische Abteilung für Phoniatrie, 

befristet auf die Dauer der Freistellung 
 
Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem Fachgebiet der phoniatrisch-laryngologischen 

Fragestellungen von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von  

Klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 EDV-Kenntnisse 
 Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für die Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.152,29 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Gerhard Friedrich, Vorstand der Hals-, Nasen-, Ohren-  
Universitätsklinik, Leiter der Klinischen Abteilung für Phoniatrie, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
gerhard.friedrich@medunigraz.at; Tel.: +43/316/385-12579. 
  
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W88 ex 2014/15 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 28. Jänner 2015 www.medunigraz.at/stellen 
 
 
  

mailto:wolfgang.kroell@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
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UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie, 
befristet auf 6 Jahre 

 
Kernaufgaben: 
 Wissenschaftliche Tätigkeit im Fachgebiet der Immunologie und Photobiologie 
 Aktive Planung und Mitarbeit bei der Durchführung von Studien im Bereich der  

(Photo)immunologie und Photodermatologie 
 Eigenständige Abwicklung von und Mitarbeit bei Forschungsprojekten  
 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden  
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Doktoratsstudium der Naturwissenschaften (PhD) 
 Erfahrung mit allgemeinen und spezifischen Methoden der Immunologie, Zellbiologie und  

Molekularbiologie sowie Biomodellen  
 Erfahrung mit der Leitung einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe, der Einwerbung und dem  

Management von Drittmittelprojekten  
 Kenntnisse im Bereich von biostatistischen Auswertungen, im Bereich des Strahlenschutzes, des 

Gentechnikgesetzes und der biologischen Sicherheit 
 Gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen: 
 Interesse an wissenschafltichen Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld  
 Teamorientierung  
 Kommunikative Kompetenz 
 Hohe Gestaltungsmotivation  
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.483,30 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss einer  
Qualifizierungsvereinbarung möglich. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Peter Wolf, Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie, 
gerne zur Verfügung: Kontakt: peter.wolf@medunigraz.at, Telefon +43/0316/385-80315 oder 12538.  
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W89 ex 2014/15 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 31. März 2015 www.medunigraz.at/stellen 
 
 
Wiederholung der Ausschreibung vom 17.09.2014, 05.11.2014 bzw. 03.12.2014: 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin,  
Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin,  

befristet auf die Dauer des Beschäftigungsverbotes und  
eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 

 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen der Abteilung 
 Mitwirkung und verpflichtende Teilnahme an abteilungs- und klinikinternen  

Fortbildungsveranstaltungen und Besprechungen 

mailto:peter.wolf@medunigraz.at
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 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für (inter-)nationale  

Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Absolvierte Gegenfächer von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von  

Klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 Notarztdiplom und Erfahrung in präklinischer Notfallmedizin von Vorteil 
 Klinische Vorerfahrung von Vorteil 
 EDV-Kenntnisse (MS Office) 
 Gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Kommunikations- und Teamfähigkeit 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.152,29 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 

 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kröll, suppl. Leiter der Klinischen Abteilung für Allgemeine 
Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin, gerne zur Verfügung. Kontakt: 
wolfgang.kroell@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-14909. 

 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W246 ex 2013/14 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 28. Jänner 2015 www.medunigraz.at/stellen 

 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Innere Medizin,  
Klinische Abteilung für Angiologie, 

vorerst befristet auf 1 Jahr 
 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Angiologie 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für (inter-)nationale  

Fortbildungsveranstaltungen  
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Absolvierte Gegenfächer von Vorteil 
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem Fachgebiet der Angiologie von Vorteil 
 Klinische Vorerfahrung im Bereich Innere Medizin/Angiologie von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von Klinischen  

Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 EDV-Kenntnisse 

mailto:wolfgang.kroell@medunigraz.at
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Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit  
 Teamorientierung 
 Kommunikative Kompetenz 
 Hohe Gestaltungsmotivation  
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.152,29 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr.

 

Ernst Pilger, Vorstand der Univ.-Klinik für Innere Medizin, Leiter der 
Klinischen Abteilung für Angiologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: ernst.pilger@medunigraz.at, 
Tel.: +43/316/385-16888. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W90 ex 2014/15 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 28. Jänner 2015 www.medunigraz.at/stellen 

 
Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
  

mailto:ernst.pilger@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen


- 55 - 

____________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 07.01.2015, StJ 2014/15, 9. Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

51. Mitteilung über Stellenausschreibungen Dritter 
 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt folgende Mitteilung über Stellenausschreibungen 

Dritter bekannt: 

 
51.1 LeiterIn der Abteilung IT-Services an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 


